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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.09.2015 

Geschäftszahl 

2013/07/0283 

Rechtssatz 

Die Marktfähigkeit und die Qualität der recyclierten Baurestmassen sind für die Beurteilung der 
Abfalleigenschaft nicht wesentlich. Der Marktfähigkeit des verwendeten Materials kommt auch in Bezug auf die 
Feststellung der Altlastenbeitragspflicht im Gegensatz zur Qualität der recyclierten Baurestmassen keine 
Relevanz zu. 


